
Anlage 18 
 
 

Name und Ort der Schule 
 
 
 
 
 

Freistaat Sachsen 
 

 
 
 

ZEUGNIS 
 

der allgemeinen Hochschulreife 
 
 
Vor- und Zuname ________________________________________________ 
 
geboren am ___________  in  _______________________________ 
 
wohnhaft in ________________________________________________ 
 
 
hat sich an einem Kolleg – Institut zur Erlangung der Hochschulreife – der Abiturprüfung 
unterzogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Zeugnis liegen die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz 
- „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“, 
- „Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“, 
- „Vereinbarungen über die Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung“ sowie die 

„Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Ausbildung und die Abiturprüfung an Abendgymnasien und Kollegs im 
Freistaat Sachsen“ (AGyKoVO)  

in der jeweils geltenden Fassung zu Grunde. 
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Vor- und Zuname 
 
Block II: Ergebnisse in der Abiturprüfung1 
 
 
Prüfungsfach 

Bewertung: 
Punktzahlen in einfacher Wertung 

 

 schriftlich mündlich Gesamtergebnis in 
vierfacher Wertung 

1. (LF)    
2  (LF)    
3.    
  mündliche  

Prüfung 
zusätzliche 
mündliche 
Prüfung 

 

4.     
5.     
 
Besondere Lernleistung1 
 
Thema Punktzahl in vierfacher Wertung 
 
 
 
 
 

 
 

__________ 

 
Berechnung der Gesamtqualifikation und der Durchschnittsnote 
 
Block I: 
Punktsumme aus den Halbjahresergebnissen2  

 mindestens 200, 
höchstens 600 Punkte 

   
Block II: 
Punktsumme aus den Gesamtergebnissen in den 
Prüfungsfächern in 4-facher Wertung3 

  
mindestens 100, 
höchstens 300 Punkte 

   
 
Gesamtpunktzahl 

 mindestens 300, 
höchstens 900 Punkte 

   
Durchschnittsnote   
   
 
 
Für die Umsetzung der Noten in Punkte gilt: 

Notenstufen sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 
Noten +   1  - +   2  - +   3  - +   4  - +   5  - 6 
Punkte 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

 
 
 

                                                 
1 Alle Punktzahlen werden zweistellig angegeben. 
2 Halbjahresergebnisse aus Leistungskursfächern (LF) werden doppelt gewichtet. 
3 Bei Einbringung einer Besonderen Lernleistung wird diese an Stelle des 5. Prüfungsfaches gewertet. 
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